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Diok One AG 

Köln 

ISIN: DE0005900674 

WKN: 590067 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung  

Hiermit laden wir die Aktionäre unserer Gesellschaft zu der am 

Freitag, den 12. Dezember 2025, um 09:30 Uhr (MEZ) 

stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung  

in den Räumlichkeiten des Notariats Gruntkowski & Zöller Kirchweg 2 (Ecke Aachener Straße) 

50858 Köln ein. 

 

I. 

Tagesordnung 

 

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der Diok One AG sowie des Berichts des Auf-

sichtsrats für das Geschäftsjahr 2024 

 

Zu Punkt 1 der Tagesordnung wird kein Beschluss gefasst, da sich dieser auf die Zugänglich-

machung und Erläuterung der vorbezeichneten Unterlagen beschränkt und eine Beschlussfas-

sung der Hauptversammlung über den festgestellten Jahresabschluss und die weiteren Unterla-

gen gesetzlich nicht vorgesehen ist. Der Vorstand und, soweit der Bericht des Aufsichtsrats 

betroffen ist, der Aufsichtsrat werden die zugänglich gemachten Unterlagen im Rahmen der 

Hauptversammlung erläutern. Die Aktionäre haben auf der Hauptversammlung im Rahmen ih-

res Auskunftsrechts Gelegenheit, Fragen hierzu zu stellen. 

2. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands für das Geschäftsjahr 

2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern 

des Vorstands für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das Geschäfts-

jahr 2024 

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 2024 amtierenden Mitgliedern 

des Aufsichtsrats für dieses Geschäftsjahr Entlastung zu erteilen. 

4. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2025 

Der Aufsichtsrat schlägt vor, zu beschließen: 

Die B&L Berger Lindzus Lutz Brechters Steuerberater Wirtschaftsprüfer Partnerschaft mit 

Sitz in Köln wird zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2025 sowie zum Abschluss-

prüfer für eine etwaige prüferische Durchsicht verkürzter Abschlüsse und Zwischenbe-

richte sowie unterjähriger Finanzberichte in den Geschäftsjahren 2025 und 2026 bis zur 

nächsten ordentlichen Hauptversammlung bestellt.  

5. Wahl zum Aufsichtsrat 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft besteht gemäß §§ 95 Satz 1, 96 Abs. 1 letzter Fall, 101 Abs. 1 

AktG i.V.m. § 8 Abs. 1 der Satzung der Gesellschaft aus drei Mitgliedern, die von der Haupt-

versammlung gewählt werden. An Wahlvorschläge ist die Hauptversammlung nicht gebunden. 

Die Aufsichtsratsmitglieder werden gemäß § 8 Abs. 2 Satz 1 der Satzung der Gesellschaft für 

die Zeit bis zur Beendigung derjenigen Hauptversammlung gewählt, die über die Entlastung für 

das vierte Geschäftsjahr nach dem Beginn der Amtszeit beschließt. Gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2 der 

Satzung der Gesellschaft wird hierbei das Geschäftsjahr, in dem die Amtszeit beginnt, nicht 

mitgerechnet. Die Hauptversammlung kann für Aufsichtsratsmitglieder bei der Wahl eine kür-

zere Amtszeit bestimmen (§ 8 Abs. 2 Satz 3 der Satzung der Gesellschaft).  

Herr Francesco Fedele hat sein Aufsichtsratsmandat gemäß § 8 Abs. 7 der Satzung der Gesell-

schaft unter Einhaltung einer Frist von vier Wochen durch Erklärung in Textform gegenüber 

dem Vorstand unter Benachrichtigung des Aufsichtsratsvorsitzenden mit Wirkung zur Beendi-

gung dieser ordentlichen Hauptversammlung 2025 niedergelegt. 

Zur Neubesetzung der mit dem Ausscheiden von Herrn Fedele vakant werdenden Position im 

Aufsichtsrat schlägt der Aufsichtsrat vor, zu beschließen: 

Herr Holger Clemens Hinz, Bankkaufmann, Diplom-Kaufmann (FH) und Certified EFFAS 

Financial Analyst (CEFA), Leiter des Bereichs Corporate Finance der Quirin Privatbank 

AG, Berlin, wohnhaft in Friedberg (Hessen), wird hiermit mit Wirkung zur Beendigung 

dieser Hauptversammlung für die Zeit bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über 

die Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder für das Geschäftsjahr 2025 beschließt, in den 

Aufsichtsrat der Gesellschaft gewählt. 

 

*** 
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II.  

Weitere Angaben zur Einberufung, Teilnahme und Ausübung des Stimmrechts 

 

 

1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des Stimm-

rechts 

 

Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur diejenigen 

Aktionäre berechtigt, deren Anmeldung der Gesellschaft unter der nachstehend hierfür mitgeteilten 

Adresse in Textform (§ 126b BGB) in deutscher oder englischer Sprache spätestens zum 05. Dezem-

ber 2025, 24:00 Uhr (MEZ), zugeht. Die Aktionäre müssen des Weiteren die Berechtigung zur Teil-

nahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts nachweisen. Als Nachweis 

der Berechtigung reicht ein durch den Letztintermediär ausgestellter Nachweis des Anteilsbesitzes 

gemäß § 67c Abs. 3 AktG) aus, der sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptver-

sammlung, d. h. auf den 20. November 2025, 24:00 Uhr (MEZ), (so genannter Nachweisstichtag) zu 

beziehen hat (§ 123 Abs. 4 AktG) und der Gesellschaft unter der nachstehend mitgeteilten Adresse 

spätestens zum 05. Dezember 2025, 24:00 Uhr (MEZ), zugeht (§ 123 Abs. 4 AktG): 

Diok One AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

oder: 

Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 

oder: 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Der Nachweis der Berechtigung des Anteilsbesitzes bedarf der Textform und muss in deutscher oder 

englischer Sprache erfolgen.  

Im Verhältnis zur Gesellschaft gilt für die Berechtigung zur Teilnahme an der Versammlung und für 

die Ausübung der weiteren Aktionärsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung, insbesondere des 

Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes erbracht hat. Die Berechtigung 

zur Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die Hauptversammlung und der Umfang des 

Stimmrechts bemessen sich dabei ausschließlich nach dem Anteilsbesitz des Aktionärs zum Nach-

weisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesit-

zes einher. Auch im Fall der vollständigen oder teilweisen Veräußerung des Anteilsbesitzes nach 

dem Nachweisstichtag ist für die Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die Hauptversamm-

lung und den Umfang des Stimmrechts ausschließlich der Anteilsbesitz des Aktionärs am Nachweis-

stichtag maßgeblich, d.h. Veräußerungen von Aktien nach dem Nachweisstichtag haben keine Aus-

wirkungen auf die Berechtigung zur Ausübung von Aktionärsrechten in Bezug auf die Hauptver-

sammlung und auf den Umfang des Stimmrechts. Entsprechendes gilt für den Zuerwerb von Aktien 

nach dem Nachweisstichtag. Personen, die zum Nachweisstichtag noch keine Aktien besitzen und 

erst danach Aktionär werden. 

2. Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung nach § 122 Abs. 2 AktG  

 

Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder den anteiligen Be-

trag von EUR 500.000,00 erreichen, können nach § 122 Abs. 2 AktG verlangen, dass Gegenstände 

auf die Tagesordnung gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine 

mailto:hv@ubj.de
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Begründung oder eine Beschlussvorlage beiliegen. Das Verlangen ist schriftlich an den Vorstand zu 

richten und muss der Gesellschaft mindestens 24 Tage vor der Hauptversammlung, also spätestens 

am Montag, den 17. November 2025, 24:00 Uhr (MEZ), unter folgender Adresse zugehen: 

Diok One AG 

Investor Relations – HV 2025 

Kleingedankstraße 11a 

50677 Köln 

 

Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des Zugangs 

des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung des Vorstands 

über den Antrag halten. § 70 AktG findet Anwendung. Im Übrigen ist § 121 Abs. 7 AktG entspre-

chend anzuwenden. 

Bekanntmachung und Zuleitung von Ergänzungsverlangen erfolgen in gleicher Weise wie bei der 

Einberufung. 

3. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

 

Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, können ihre Aktio-

närsrechte in Bezug auf die Hauptversammlung auch durch einen Bevollmächtigten, z. B. durch ei-

nen Intermediär, eine Vereinigung von Aktionären, einen andere in § 135 AktG genannte Person 

oder Institution, eine andere Person ihrer Wahl oder durch den weisungsgebundenen von der Gesell-

schaft benannten Stimmrechtsvertreter ausüben lassen. Auch in diesem Fall sind eine fristgerechte 

Anmeldung und ein Nachweis des Anteilsbesitzes gemäß den vorstehenden Bestimmungen erforder-

lich. 

Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der 

Gesellschaft sind in Textform (§ 126b BGB) zu erteilen, wenn weder ein Intermediär noch eine Ak-

tionärsvereinigung oder eine andere der in § 135 AktG genannte Person oder Institution zur Aus-

übung des Stimmrechts bevollmächtigt wird. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder 

am Tag der Hauptversammlung bis spätestens zum Beginn der Abstimmung durch den Bevollmäch-

tigten vorgewiesen werden oder der Gesellschaft bis spätestens Donnerstag, den 11. Dezember 2025, 

17:00 Uhr (MEZ) (Zeitpunkt des Zugangs), durch Erklärung gegenüber der Gesellschaft per Post 

oder per Fax oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse übermittelt werden: 

Diok One AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

oder: 

Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 

oder: 

E-Mail: hv@ubj.de 

 

Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten Personen 

zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt. Dieses Formular steht auch auf der Internetseite der Ge-

sellschaft unter 

 

https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html 

 

zum Herunterladen bereit. Das Vollmachtsformular kann, muss aber nicht genutzt werden. 

mailto:hv@ubj.de
https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html
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Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die Form 

der Erteilung, ihren Widerruf und den Nachweis von Vollmachten an Intermediäre, Aktionärsverei-

nigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Personen oder Institutionen. Hierbei richtet sich das 

Formerfordernis nach den aktienrechtlichen Vorschriften des § 135 AktG, wonach die genannten 

Personen oder Institutionen die Vollmacht nachprüfbar festhalten müssen. Hier können Besonder-

heiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem zu Bevollmächti-

genden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der Vollmacht abzustim-

men. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft eine oder mehrere von 

diesen zurückweisen. 

Wir bieten unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten weisungsgebundenen 

Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu bevollmächtigen. Der Stimmrechtsver-

treter stimmt aufgrund der Bevollmächtigung durch die Aktionäre gemäß der von diesen erteilten 

Weisungen zu den einzelnen Tagesordnungspunkten ab. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 

unterliegt bei Ausübung der Stimmrechte keinerlei Weisungen der Diok One AG. Bei nicht eindeu-

tiger Weisung muss sich der von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen 

Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht an den von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter, ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesell-

schaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB). 

Zur Bevollmächtigung des von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreters kann das Formular 

verwendet werden, das den Aktionären zusammen mit der Eintrittskarte zugesandt wird. Dieses kann 

auch elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z.B. das zugesandte Eintritts- und Vollmachts-

/Weisungsformular als eingescannte Datei, beispielsweise im PDF-Format, per E-Mail an die nach-

stehend genannte Adresse übersandt wird. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter 

der Gesellschaft müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens zum 11. Dezember 2025, 

17:00 Uhr (MEZ), bei dem Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft unter der folgenden Adresse, Fax-

Nummer oder E-Mail-Adresse eingehen: 

Diok One AG 

c/o UBJ. GmbH 

Haus der Wirtschaft 

Kapstadtring 10 

22297 Hamburg 

oder: 

Telefax: +49 (0) 40 6378 5423 

oder: 

E-Mail: hv@ubj.de 

Alternativ ist eine Übergabe an den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter während 

der Hauptversammlung möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Haupt-

versammlung erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 

auch in der Hauptversammlung bis spätestens zum Beginn der Abstimmungen mit der Ausübung des 

Stimmrechts zu bevollmächtigen. Die Gesellschaft hat Herrn Markus Drews, Köln, als Stimmrechts-

vertreter benannt. Er ist kein Mitarbeiter der Gesellschaft, aber mittelbar an ihrem Grundkapital be-

teiligt. Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von Wi-

dersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und Fragerechts oder 

zur Stellung von Anträgen entgegen. 

mailto:hv@ubj.de
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Sollte zu einem Tagesordnungspunkt eine Einzelabstimmung durchgeführt werden, ohne dass dies 

im Vorfeld der Hauptversammlung mitgeteilt wurde, so gilt eine Weisung zu diesem Tagesordnungs-

punkt insgesamt auch als entsprechende Weisung für jeden Punkt der Einzelabstimmung. 

Gehen auf unterschiedlichen Übermittlungswegen voneinander abweichende Erklärungen ein und ist 

nicht erkennbar, welche zuletzt abgegeben wurde, werden zunächst die per E-Mail abgegebenen Er-

klärungen, danach die per Telefax abgegebenen Erklärungen und zuletzt Erklärungen in Papierform 

berücksichtigt. 

Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur Bevoll-

mächtigung bzw. Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht nicht. 

4. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG 

 

Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten Tagesord-

nungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 127 AktG zur 

Wahl des Abschlussprüfers oder zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern sind ausschließlich im Ori-

ginal, per Telefax oder per E-Mail zu richten an:  

Diok One AG 

Investor Relations – HV 2025 

Kleingedankstraße 11a 

50677 Köln 

Telefax: +49 (0) 221 / 291 993 34 

E-Mail: info@diok-one.de 

 

Anderweitig adressierte Gegenanträge und Wahlvorschläge werden nicht berücksichtigt. 

Gegenanträge müssen mit einer Begründung versehen sein. Wahlvorschläge müssen nicht begründet 

werden. Den gesetzlichen Anforderungen entsprechende Gegenanträge und Wahlvorschläge, die bis 

mindestens 14 Tage vor der Hauptversammlung, also bis zum 27. November 2025, 24:00 Uhr 

(MEZ), bei der Gesellschaft an der vorstehend genannten Adresse eingehen, werden unter den Vo-

raussetzungen der §§ 126, 127 AktG unverzüglich nach ihrem Eingang unter der Internetadresse 

https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html veröffentlicht. Eventuelle Stellung-

nahmen der Verwaltung zu den Anträgen werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse ver-

öffentlicht.  

Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und seiner Begründung kann die Gesellschaft ins-

besondere absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 AktG vorliegt, etwa 

weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der Hauptversammlung 

führen würde. Eine Begründung eines Gegenantrags braucht nicht zugänglich gemacht zu werden, 

wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt. Wahlvorschläge von Aktionären braucht der 

Vorstand außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn 

diese nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 Satz 4 AktG (Angabe von Namen, ausgeübtem Beruf und 

Wohnort der vorgeschlagenen Prüfer sowie Kandidaten zur Aufsichtsratswahl) enthalten.  

Es wird darauf hingewiesen, dass Gegenanträge und Wahlvorschläge, die der Gesellschaft vorab 

fristgerecht übermittelt worden sind, in der Hauptversammlung nur dann Beachtung finden, wenn 

sie während der Hauptversammlung mündlich gestellt werden. Das Recht eines jeden Aktionärs, 

während der Hauptversammlung Gegenanträge zu den verschiedenen Tagesordnungspunkten auch 

ohne vorherige Übermittlung an die Gesellschaft zu stellen, bleibt unberührt. 
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5. Auskunftsrecht nach § 131 Abs. 1 AktG 

 

Jedem Aktionär ist nach § 131 Abs. 1 AktG auf Verlangen in der Hauptversammlung vom Vorstand 

Auskunft über Angelegenheiten der Gesellschaft zu geben, soweit sie zur sachgemäßen Beurteilung 

des Gegenstands der Tagesordnung erforderlich ist. Die Auskunftspflicht erstreckt sich auch auf die 

rechtlichen und geschäftlichen Beziehungen der Gesellschaft zu einem verbundenen Unternehmen. 

Die Ausübung des gesetzlichen Auskunftsrechts gemäß § 131 Abs. 1 AktG setzt die Teilnahme an 

der Hauptversammlung voraus. Hierfür sind also die in Ziffer 1 dargestellten Voraussetzungen für 

die Teilnahme an der Hauptversammlung, insbesondere die Anmeldefrist, zu beachten. 

6. Hinweis auf Internetseite der Gesellschaft 

 

Diese Einladung zur Hauptversammlung, die der Hauptversammlung zugänglich zu machenden Un-

terlagen und weitere Informationen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung sind ab der Ein-

berufung der Hauptversammlung auf der Internetseite der Gesellschaft unter 

https://www.diok-one.de/investoren-hauptversammlung.html 

abrufbar. 

III. 

Informationen zum Datenschutz nach Art. 13, 14 und 21 Datenschutz-Grundverordnung 

(DS-GVO) für Aktionäre 

 

Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sowie deren rechtskonforme Verarbeitung haben für uns 

einen hohen Stellenwert. Deshalb möchten wir Sie mit dieser Datenschutzerklärung über die Verar-

beitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Diok One AG im Zusammenhang mit der Vorbe-

reitung, Durchführung und Nachbereitung einer Hauptversammlung und die Ihnen nach den daten-

schutzrechtlichen Regelungen der Datenschutz-Grundverordnung („DS-GVO“) und des Bundesda-

tenschutzgesetzes („BDSG“) zustehenden Rechte informieren. 

1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können Sie sich wenden? 

 

Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die Diok One AG mit Sitz 

in Köln, vertreten durch die Vorstandsmitglieder Herrn Daniel Grosch und Herrn Christoph Krieger. 

Sie erreichen die Diok One AG und ihren Vorstand unter: 

Diok One AG 

Kleingedankstraße 11a 

50677 Köln 

Telefon: +49 (0) 221 80 149 800 

E-Mail: info@diok-one.de 

 

2. Welche personenbezogenen Daten verarbeiten wir und woher erhalten wir diese? 

 

Wenn Sie als Aktionär oder Aktionärsvertreter an einer Hauptversammlung teilnehmen oder wenn 

wir mit Ihnen im Zusammenhang mit der Hauptversammlung Kontakt aufnehmen, verarbeiten wir 

als Verantwortliche die folgenden von Ihnen oder Dritten (z.B. Kreditinstituten) erhaltenen perso-

nenbezogenen Daten:  
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• Persönliche Daten (z.B. Vor- und Nachname, ggf. Titel, ggf. Geburtsname, Geburtsdatum, 

Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Adresse sowie andere Kontaktdaten wie die E-Mail-Ad-

resse), 

• Aktionärsdaten (z.B. Aktionärsnummer, Aktionärskategorie, Anlagedatum), 

• Informationen zu Ihrem Aktienbestand (Registrierungs- und Vorgangsdatum, Aktienanz-

ahl), 

• Verwaltungsdaten (z.B. Zugangscode, Nennung im Teilnehmerverzeichnis).  

 

Die Verarbeitung der Daten von (zugelassenen) Gästen zur Hauptversammlung erfolgt entsprechend. 

Schließlich verarbeiten wir auch Informationen zu Anträgen, Fragen, Wahlvorschlägen und sonsti-

gen Verlangen von Aktionären oder ihren Bevollmächtigten, die in Bezug auf die Hauptversamm-

lung eingereicht werden, sowie zu Ihrem Abstimmverhalten. 

3. Zu welchen Zwecken und aufgrund welcher Rechtsgrundlagen werden Ihre Daten verarbeitet? 

 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage der geltenden Datenschutzgesetze. 

Maßgeblich sind hierbei die Regelungen der DS-GVO, des BDSG, des Aktiengesetzes (AktG) sowie 

aller weiteren einschlägigen Rechtsvorschriften. 

Wir verarbeiten die unter Ziffer 2. beschriebenen personenbezogenen Daten, um die Anmeldung und 

Teilnahme der Aktionäre an der Hauptversammlung (z.B. Prüfung der Teilnahmeberechtigung, Er-

stellung des Teilnehmerverzeichnisses) abzuwickeln und den Aktionären die Ausübung ihrer Rechte 

im Rahmen der Hauptversammlung (einschließlich Erteilung und Widerruf von Vollmachten und 

Weisungen) zu ermöglichen 

Die Diok One AG ist nach § 121 AktG zur Durchführung einer Hauptversammlung verpflichtet. Zur 

Durchführung der Hauptversammlung ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien perso-

nenbezogener Daten erforderlich. Ohne entsprechende Angaben sind Ihre Anmeldung zur Hauptver-

sammlung und eine Teilnahme daran nicht möglich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist folg-

lich Art. 6 Abs. 1 lit. c) der DS-GVO.  

Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten für einen zuvor nicht genannten Zweck verarbeiten wol-

len, werden wir Sie darüber zuvor im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen informieren und, 

sofern erforderlich, Ihre Einwilligung einholen. 

4. An welche Empfänger werden Ihre Daten von uns ggf. weitergegeben? 

 

Im Rahmen der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung der Hauptversammlung beauftragen 

wir einen externen Dienstleister zur Organisation der Hauptversammlung, für Druck und Versand 

der Hauptversammlungsunterlagen sowie für die Durchführung der Hauptversammlung (im Wesent-

lichen die technische Infrastruktur, Abstimmungen und Dokumentation der Hauptversammlung). 

Der beauftragte Dienstleister erhält von uns ausschließlich solche personenbezogenen Daten, die für 

die Ausführung der beauftragten Dienstleistung erforderlich sind, und er verarbeitet die Daten als 

Auftragsverarbeiter im Sinne des Art. 28 DS-GVO ausschließlich nach unserer Weisung. 

Konkret handelt es sich um folgenden Dienstleister: 

UBJ. GmbH, Haus der Wirtschaft, Kapstadtring 10, 22297 Hamburg 

Tel.: +49 (0) 40 6378 5410, E-Mail: info@ubj.de 

 



 

9 / 10 

Aktionäre und ihre Bevollmächtigten können Ihre im Teilnehmerverzeichnis enthaltenen Daten ein-

sehen, dies auch noch bis zu zwei Jahre nach der Versammlung. 

Sofern ein Aktionär verlangt, dass Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt werden, erfolgt durch 

uns eine Bekanntmachung dieser Gegenstände unter Angabe des Namens des Aktionärs bei Vorlie-

gen der Voraussetzungen gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften. Auch Gegenanträge und Wahl-

vorschläge von Aktionären werden wir gemäß den aktienrechtlichen Vorschriften unter Angabe des 

Namens des Aktionärs auf der Internetseite der Gesellschaft zugänglich machen, sofern die Voraus-

setzungen vorliegen 

Schließlich kann uns die Verpflichtung treffen, Ihre personenbezogenen Daten weiteren Empfängern 

zu übermitteln, wie etwa bei der Veröffentlichung von Stimmrechtsmitteilungen nach den Bestim-

mungen des Aktiengesetzes, oder an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Mitteilungspflichten (z.B. 

an Finanz- oder Strafverfolgungsbehörden). Rechtsgrundlage sind Art. 6 Abs. 1 lit. c) und lit. f) DS-

GVO. 

Im Übrigen geben wir Informationen nur weiter, sofern gesetzliche Bestimmungen dies erlauben 

oder Sie eingewilligt haben, wobei eine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft wider-

rufen werden kann. Unter diesen Voraussetzungen können auch z.B. Wirtschaftsprüfer und Rechts-

anwälte Empfänger sein. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist in diesen Fällen Art. 6 Abs. 1 lit. 

a) oder lit. f) DS-GVO. Im Übrigen geben wir Sie betreffende personenbezogene Daten nicht an 

Dritte weiter. 

5. Wie lange speichern wir Ihre personenbezogenen Daten? 

 

Wir speichern Ihre oben genannten Daten grundsätzlich bis zu zwei Jahre nach Beendigung der 

Hauptversammlung, sofern wir nicht aufgrund gesetzlicher Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 

zu einer darüber hinausgehenden Speicherung der Daten verpflichtet sind oder im Einzelfall die Ver-

arbeitung zu anderen Zwecken erforderlich ist. Solche Zwecke können etwa die Bearbeitung von 

Anträgen, Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung sein. 

6. Werden Ihre Daten für eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall oder Profiling verwen-

det? 

 

Wir nutzen weder Verfahren zur automatisierten Entscheidung im Einzelfall noch Profiling. 

7. Wie schützen wir Ihre personenbezogenen Daten?  

 

Wir unterhalten angemessene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, um Ihre per-

sonenbezogenen Daten vor unbeabsichtigter, unrechtmäßiger oder unbefugter Zerstörung, Verlust, 

Veränderung, Offenlegung oder Verwendung zu schützen. 

8. Welche Rechte stehen Ihnen nach dem Datenschutzrecht zu?  

 

Ihnen stehenden nach dem Datenschutzrecht die folgenden Rechte zu:  

• das Recht, Auskunft über die Datenverarbeitung sowie eine Kopie der verarbeiteten Daten 

zu erhalten (Auskunftsrecht, Art.15 DS-GVO);  

• das Recht, die Berichtigung unrichtiger Daten oder die Vervollständigung unvollständiger 

Daten zu verlangen (Recht auf Berichtigung, Art. 16 DS-GVO);  

• das Recht, die unverzügliche Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen (Recht 

auf Löschung, Art. 17 DS-GVO);  
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• das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (Recht auf Einschränkung, 

Art. 18 DS-GVO); 

• das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie einem Verantwortlichen 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu er-

halten, und zudem diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch 

den Verantwortlichen zu übermitteln (Recht auf Datenübertragbarkeit Art. 20 DS-GVO); 

• das Recht, der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu widerspre-

chen (Widerspruchsrecht, Art. 21 DS-GVO), siehe dazu nachfolgende Ziffer 10; sowie 

• das Recht, Ihre erteilte Einwilligung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen, Art. 7 Abs. 3 

DS-GVO. Ein solcher Widerruf hat zur Folge, dass wir die Verarbeitung Ihrer personenbe-

zogenen Daten, die auf dieser Einwilligung beruht, für die Zukunft nicht mehr fortführen. 

Dies gilt nicht, sofern die Verarbeitung auf Grundlagen anderer Vorschriften (z.B. Art. 6 

Abs. 1 lit. f. DS-GVO) erlaubt ist. 

 

Darüber hinaus haben Sie das Recht, sich bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde zu be-

schweren (Art. 77 DS-GVO i.V.m. § 19 BDSG).  

Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen nach §§ 34 und 35 

BDSG. Im Einzelfall können auch weitere gesetzliche Ausnahmen einer Ausübung Ihrer Rechte ent-

gegenstehen. 

9. Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO 

 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen 

die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 e) DS-

GVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO (Datenverarbei-

tung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Möchten Sie 

von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

info@diok-one.de 

 

Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr im vorgenannten 

Sinne verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

Köln, im November 2025 

 

Diok One AG 

 

Der Vorstand 


